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Das Landesgericht für Strafsachen Wien als Schöffengericht hat über die von

der Staatsanwaltschaft Wien gegen

1.) Mag. Dietmar BÖHMER,

geboren am 22.B.1970 in Graz,
österreichischer Staatsbürger, zuletzt

wohnhaft in 2372 Gießhübel,

Gutmanngasse 14/4,

dzt. zu diesem Verfahren in

Untersuchungshaft;

2.) Harald LOIDL,

geboren am 23.4.1959 in Weiz,

österreichischer Staatsbürger, zuletzt

wohnhaft in 222B5 W. 51. St. 33914

Cape Coral, Florida,

dzt. zu diesem Verfahren in

Untersuchungshaft;

3.) Mag. Thomas MITTER,

geboren am 27.7.1972 in Linz,
österreichischer Staatsbürger,

selbständiger Handelsagent, wohnhaft in

1020 Wien, Ennsgasse 13/45

4.) Mag. Alban KUEN,

geboren am 29.12.1975 in Innsbruck,

österreichischer Staatsbürger,

selbständig tätig im Bereich Treasury,

wohnhaft in 1040 Wien, Gustavstraße 24
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wegen des Verbrechens des gewerbsmäßigen schweren Betruges nach den §§ 146,

147 Abs 3, 14B 2. Fall StGB ua Delikte FinStrG erhobene und in der
Hauptverhandlung modifizierte, ausgedehnte und eingeschränkte Anklage

nach der vom 10.12.2007 bis 14.12.2007 und vom 17.12.2007 bis 20.12.2007

unter dem Vorsitz

der Richterin Dr. Daniela SETZ-HUMMEL

in Anwesenheit

des beisitzenden Richters Mag. Christoph HELFENSDÖRFER

der Schöffen Birgit BERTL
Robert REITERMA YER

des öffentlichen Anklägers StA Mag. Georg KRAKOW

der Privatbeteiligtenvertreter 1.) Dr. Christoph Petsch für Petsch, Frosch & Klein

2.) Dr. Rainer Kraft und Mag. Lukas Eigner für

Kraft & Winternitz

3.) Dr. Andreas Köb

4.) Mag. Andrea Luger für Kerres & Diwok

5.) Dr. Markus Freund für Freund & Kleiber

6.) Dr. Norbert Grabner für Dr. Martin Leys

7.) Mag. Thomas Mayer

B.) Dr. Clemens Zeilinger für Salipus RAe

9.) Mag. Ulrich Salburg

10.) Dr. Benedikt Wallner

11.) Mag. Jochen Eberhardt für Christandl & Partner

12.) Mag. Jürgen Mayer für Mag. Bernd Kispert

13.) Dr. Norbert Novohradsky

14.) Dr. Norbert Haslinger für Neumayer & Walter Rae

15.) Dr. Renate Weinberger

16.) Dr. Petra Dietenmaier für Tilp RAe

17.) Dr. Wolfgang Heuler für Schönherr RAe
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18.) Mag. Susanne Singer

19.) Dr. Thomas Buschmann für Mag. Katharina Kurz

20.) Mag. Sebastian Gumpelt für Dr. Georg Fialka

21.) ab 12.15 Uhr: Dr. Werner Zouffal

(zu den detaillierten Anwesenheiten und Substitutionen

der PBV für die Tage nach dem 10.12.2007 siehe

HV-Protokolle ON 2379 bis ON 2386)

der Privatbeteiligten 1.) Johann BÖCK

2.) Ernst Kaupe (12.12.2007)

der Angeklagten 1.) Mag. Dietmar BÖHMER

2.) Harald LOIDL

3.) Mag. Thomas MITTER

4.) Mag. Alban KUEN

deren Verteidiger für 1.) Mag. Ewald Scheucher

für 2.) Dr. Ernst Schillhammer

für 3.) MMag. Dr. Franz Stefan Pechmann

für 4.) Dr. Norbert Wess

des Sachverständigen Mag. Gert WEIDINGER

sowie der Schriftführerin VB Susanne Kreuzer

durchgeführten Hauptverhandlung am 20.12.2007

zu Recht erkannt:

Mag. Dietmar BÖHMER, Harald LOIDL, Mag. Themas MITTER und Mag. Alban

KUEN sind schuldig, es haben
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1. Mag. Dietmar BÖHMER und Harald LOIDL

1.) von März 1999 bis Sommer 2005 in Wien und an anderen Orten im bewussten

und gewollen Zusammenwirken als Mittäter, Mag. Dietmar BÖHMER als
Mehrheitsgesellschafter und bis 5.8.2000 als Prokurist, ab 7.6.2000 als Vorstand der

Amis-A sowie von Jänner bis Oktober 2002 als Geschäftsführer, danach als
Vorstand der Amis-F, als faktischer Machthaber der Amis-C und als faktischer

Machthaber der TFA sowie vom 15.8.2001 bis 31.8.2004 als Vorsitzender im

Verwaltungsrat derselben; Harald LOIDL bis 11.7.2003 als Vorstand sowie bis

31.3.2005 als Gesellschafter, ab 11.7.2003 als Aufsichtsrat und faktischer

Machthaber der Amis-A sowie seit 19.2.2002 bis 4.10.2002 als Geschäftsführer,

danach als Aufsichtsrat und faktischer Machthaber der Amis-F und als faktischer

Machthaber der Amis-C sowie als faktischer Machthaber und bis 1.12.2004 als

Direktor der TFA,

in vielfachen Angriffen mit dem Vorsatz, sich und Dritte durch das Verhalten der

Getäuschten unrechtmäßig zu bereichern (2) und in der Absicht, sich durch die

wiederkehrende Begehung der schweren Betrugshandlungen eine fortlaufende

Einnahme zu verschaffen, nachangeführte Personen durch Täuschung über

Tatsachen (4) unter Benützung falscher Beweismittel, nämlich der
Vertragsunterlagen der Produkte der Amis-Gruppe zu Handlungen und
Unterlassungen verleitet, die die nachangeführten Personen am Vermögen

schädigten, wobei der Gesamtschaden Euro 50.000,-- bei weitem überstieg, und

zwar

.) mehr als 15.000 Kunden von Wertpapierdienstleistungsunternehmen der

Amis-Gruppe (3) mit den laut Liste im Anhang angeführten 16.692 Kundendepots

über für ihre Veranlagungsentscheidung wesentliche Tatsachen getäuscht (4) und

die im Vertrieb von AMIS;"Produkten tätigen Personen dazu bestimmt (5), die

genannten Kunden über für ihre Veranlagungsentscheidung wesentliche Tatsachen

zu täuschen, und

die Getäuschten dadurch dazu verleitet, Verträge über die Verwaltung von

Vermögen oder die Vermittlung von Veranlagungen mit Gesellschaften der
Amis-Gruppe abzuschließen, Einziehungsaufträge zu erteilen und Geldbeträge (in

zum überwiegenden Teil den Betrag von Euro 3.000,--, teilweise den Betrag von
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Euro 50.000,-- übersteigender Höhe) in deren Verfügungsmacht zu übertragen, dort

zu belassen und nicht abzuziehen, wodurch die Kunden einen im entzogenen

Vermögen gelegenen Gesamtschaden von Euro 64.000.944,-- erlitten (6).

2.) Die auf den Schadensteil B entfallende persönliche unrechtmäßige Bereicherung

beträgt bei Mag. Dietmar BÖHMER und Harald LOIDL je Euro 5.139.164,--, somit

insgesamt Euro 10.278.328,--. Die auf den Schadensteil B.2. entfallende

unrechtmäßige Bereicherung zugunsten von Mag. Thomas Mitter sowie die für Mag.

Alban Kuen und Wolfgang Gänsdorfer bestimmte beläuft sich auf insgesamt Euro

609.204,--. Die auf den Schadensteil A entfallende unrechtmäßige Bereicherung

zugunsten der Amis-A, Amis-F und der Stiftung für innovative Anlagen beläuft sich

auf insgesamt Euro 52.964.571,--.

3.) Bei den Wertpapierdienstleistungsunternehmen handelt es sich

.) von Tatbeginn bis 11.10.2002 um die AMIS ASSET MANAGEMENT
INVESTMENT SERVICES AG (Amis-A) mit Sitz in Wien, FB-Nr. FN 179449x,

vormals AMV ASSET MANAGEMENT VERMÖGENSVERWALTUNG AG,

.) danach um die AMIS FINANCIAL CONSUL TING AG (Amis-F) mit Sitz in Wien,
FB-Nr. FN 208624a, vormals AMIS CONSUL TING GMBH,

.) in Deutschland um die AMIS CONSUL TING AG, eingetragen im Handelsregister

des Amtsgerichtes Saarbrücken zu HRB 14208, zuvor des Amtsgerichtes Unna zu

HRB 2223, vormals AMV ASSET MANAGEMENT SERVICE AG.

4.) Die Täuschung der Kunden erfolgte

a) durch die in Produktbeschreibungen, Vertragsunterlagen und Erläuterungen

enthaltenen wahrheitswidrigen Behauptungen, der gesamte eingezahlte Betrag

werde redlich verwaltet und in das vereinbarte Amis-Produkt investiert, bliebe dort

veranlagt und lediglich die vereinbarten Provisionen, Gebühren und Kosten würden

abgezogen, während Mag. BÖHMER und LOIDL dem Kundenvermögen tatsächlich

zusätzlich laufend Mittel in Höhe von durchschnittlich bis zu ca 47 % der
Kundeneinzahlungen zugunsten der Amis-A, der Amis-F und der Stiftung für
innovative Anlagen, weiters zu ihren eigenen Gunsten, dies teils über die Amis-Ä, die

LUCIE, die i & E und die lnterorg sowie überdies zugunsten von Mag. Mitter,

Gänsdorfer und Mag. Kuen, durch pflichtwidrige Entnahmen (redemptions) aus dem
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Top Ten Multifonds SICAV, dem Amis Funds SICAV und den für die Verwaltung des

Produktes Vario Invest bestimmten Konten, teils entzogen, teils dies durch

Anweisung an Mitarbeiter der Amis-Gruppe und die Depotbank veranlassten, sowie

ab März 2004 neu einbezahlte Kundengelder nicht vertragsgemäß veranlagten,

sondern im wesentlichen für Provisionszahlungen und Auszahlungen an andere

Kunden verwendeten;

b) durch Vorspiegelung, bei den WPDLU der Amis-Gruppe (3) handle es sich um

seriöse und florierende Gesellschaften, die ihre Verpflichtungen stets erfüllen, wobei

dies insbesondere durch im Verhältnis zu den vorhandenen Mitteln übermäßige,

scheinbar vertragskonforme Auszahlungen an Kunden erfolgte.

5.) Die Bestimmung (§ 12 2. Fall StGB) erfolgte, indem Mag. Dietmar Böhmer und

Harald Loidl außerordentlich hohe Verdienstmöglichkeiten durch sehr hohe

Provisionen versprachen und gewährten sowie, indem sie in Schulungen,

Produktbeschreibungen, Vertragsunterlagen und Provisionstabellen die
Rechtmäßigkeit dieser Provisionssätze durch wahrheitswidrige Behauptung, ein

Kreditinstitut würde zukünftige Provisionsansprüche mittels Factoring diskontieren,

vorspiegelten, um diese von der Redlichkeit des Systems zu überzeugen, überdies

durch die unter Punkt 1./4.) angeführten Täuschungshandlungen als

Bestimmungshandlungen gegenüber den im Vertrieb für die Amis-Gruppe tätigen

Personen.

6.) Der Vermägensschaden wurde bewirkt durch

Überweisungen aus Kundenvermögen

im Ausmaß von insgesamt

.) davon zum Schadensteil A zugunsten der

Firmengruppe AMIS von

-) davon zum Schadensteil Ai an die
Stiftung für innovative Anlagen von

-) zum Schadensteil A2 an die Amis-A

und die Amis-F

Euro 64.000.944,--

Euro 52.964.571,--

Euro 302.543,--

Euro 52.662.028,--

.) zum Schadensteil B zugunsten von
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Mag. Böhmer, Loidl, Mag. Mitter,

Gånsdorfer und Mag. Kuen

im Ausmaß von gesamt Euro 10.887.532,--
-) davon zum Schadensteil Bi 1999 und

2000 über die Amis-A an Mag. Böhmer

und Loidl von Euro 572.596,--
(wobei sich Mag. Böhmer den Betrag im

Verhältnis 50:50 teilten)

-) zum Schadensteil B2 an die LUCIES.A. von Euro 5.565.859,--
(wobei davon insgesamt Euro 609.204,-- auf

Septokonten von Mag. Mitter, Gänsdorfer und

Mag. Kuen bei der Realimpex überwiesen wurden

und sich Mag. Böhmer und Loidl den übrigen

Betrag ca im Verhältnis 50:50 teilten)

-) zum Schadensteil B3 an die INTERORG

Internat. Center for Management Finance

and Trade AG von Euro 1.397.144,--
(wobei sich Mag. Böhmer und Loidl den Betrag

im Verhältnis 50:50 teilten)

-) zum Schadensteil B4 an die I & E

Real Estate Holding Inc. von Euro 1.521.937,--
(wobei sich Mag. Böhmer und Loidl den Betrag

im Verhältnis 50:50 teilten)

-) zum Schadensteil B 5 zum Zwecke des Ankaufs

der im Eigentum von Partik-Wordian stehenden

Anteile an der AMV AG durch Mag. Böhmer

und Loidl von Euro 1.829.996,--
(wobei der Betrag je im Verhältnis 50:50

Mag. Böhmer und Loidl zugute kam)

.) zum Schadensteil C von
wobei davon zu C 1 das Ziel der Bereicherung

nicht feststellbar ist ( Euro 145.537,--) und

Euro 148.841,--
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zu C 2 die notwendigen Transaktionsspesen

anfielen (Euro 3.304,--)

11. Mag. Thomas MITTER hat mit dem Vorsatz, sich und Dritte durch das Verhalten

der Getäuschten unrechtmäßig zu bereichern und in der Absicht, sich durch die

wiederkehrende Begehung eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen, zur
Ausführung der in Pkt. 1. angeführten strafbaren Handlungen beigetragen (§ 12 3.

Fall StGB), und zwar

A.I von 1. Jänner 2001 bis Sommer 2005 in Wien als Stellvertreter des
Abteilungsleiters des Fondsmanagements, als Leiter der Stabsstelle für Interne

Revision und Compliance, als Leiter der Abteilung für Cash-Flow-Management, ab

25.6.2003 als Prokurist und ab 28.8.2003 als Vorstand der Amis-A sowie von

Oktober 2003 bis Oktober 2004 als Prokurist und danach als Vorstand der Amis-F

hinsichtlich eines Vermögensschadens von Euro 50.616.685,-- und einer

persönlichen Bereicherung von Euro 255.588,93, indem er

1.) von 17.1.2001 bis 22.12.2004 die Depotbank in ca 250 Fällen anwies,

pflchtwidrige Entnahmen (redemptions) aus dem Top Ten Multifonds SICAV, dem

Amis Funds SICAV und den für die Verwaltung des Produktes Va 
rio Invest

bestimmten Konten vorzunehmen und an die Amis-A, Amis-F, Lucie und Interorg zu

überweisen, sowie indem er überhöhte Auszahlungen an Kunden veranlasste, wobei

er im April 2003 mit Mag. Dietmar Böhmer und Harald Loidl vereinbarte, dass er an

diesen pflichtwidrigen Entnahmen beteiligt wird und daraus im Zeitraum 11.6.2003

bis 9.3.2004 auf sein Septokonto bei der Realimpex in Liechtenstein Euro

255.588,93 erhielt; darüber hinaus

2.) die Betrugshandlungen des Mag. Dietmar Böhmer und des Harald Loidl durch

seine Tätigkeit in den oben angeführten Funktionen, insbesondere dadurch

ermöglichte, dass er scheinbar ordnungsgemäße An- und Verkäufe von
Fondsanteilen durchführte und im Verhältnis zu den vorhandenen Mitteln

übermäßige, scheinbar vertragskonforme Auszahlungen an Kunden veranlasste.
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111. Mag. Thomas MITTER hat in Wien als Vorstand und Prokurist der AMIS-A und

der AMIS-F unter Verletzung der Verpflichtung zur Führung von dem § 76 EStG

1988 entsprechenden Lohnkonten eine in unterbliebener Entrichtung (§ 33 Abs 3 lit

b FinStrG) gelegene Verkürzung an Lohnsteuer im Ausmaß von Euro 1.392.172,--

bewirkt und dies nicht nur für möglich sondern für gewiss gehalten, wobei es ihm

darauf ankam, sich durch die wiederkehrende Begehung eine fortlaufende Einnahme

zu verschaffen (§ 38 Abs 1 lit a FinStrG), indem er die unversteuerte Auszahlung von

auf Grund seines und der Dienstverhältnisse Mag. Dietmar BÖHMERs, Wolfgang

GÄNSDORFERs und Mag. Alban KUENs zur AMIS-A und AMIS-F gewährten

Geldleistungen anordnete und vornahm, ohne diese Beträge in die Lohnkonten der

Dienstnehmer aufzunehmen und ohne die Lohnsteuer abzuführen, und zwar

1. hinsichtlich Mag. Dietmar BÖHMER allein

a. am 15. Juli 2003 für Juni 2003 435.678,-- Euro,

b. am 15. August 2003 für Juli 2003 174.107,19 Euro,

c. am 15. September 2003 für August 2003 230.906,59 Euro,

d. am 15. November 2003 für Oktober 2003 140.210,75 Euro,

e. am 15. Jänner 2004 für Dezember 2003 150.611,11 Euro,

gesamt 1.131.514,-- Euro;

2. hinsichtlich Mag. Thomas MITTER

a. am 15. Juli 2003 für Juni 2003 2.162,-- Euro,

b. am 15. Jänner 2003 für Dezember 2003 6.560,56 Euro,

c. am 15. März 2004 für Februar 2004 16.392,64 Euro,

d. am 15. April 2004 für März 2004 100.172,05 Euro;

gesamt 125.288,-- Euro;

3. hinsichtlich Wolfgang GÄNSDORFER

a. am 15. Juli 2003 für Juni 2003 3.785,-- Euro,

b. am 15. April 2004 für März 2004 13.320,-- Euro;

gesamt 17.105,-- Euro;

4. hinsichtlich Mag. Alban KUEN

a. am 15. Juli 2003 für Juni 2003 1.773,-- Euro,
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b. am 15. März 2004 für Februar 2004 13.814,-- Euro,

c. am 15. April 2004 für März 2004 102.678,30 Euro;

gesamt 11B.265,-- Euro.

IV. Mag. Thomas MITTER und Mag. Alban KUEN

haben wissentlich zur Ausführung von Finanzvergehen anderer beigetragen (§ 11

dritter Fall FinStrG), wobei es ihnen darauf ankam, sich durch die wiederkehrende

Begehung eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen (§ 38 Abs 1 lit a FinStrG), und

zwar

A./ Mag. Thomas MITTER von Jänner 2001 bis Juni 2003 in Wien, indem er jene

Zahlungen durch Überweisungen auf Konten der Iiechtensteinischen Gesellschaft

LUCIE S.A. ausführte, aus denen die unten angeführten Verkürzungsbeträge

resultieren und im April 2003 mit Mag. Böhmer sowie mit Loidl, Mag. Mitter,

Gänsdorfer und Mag. Kuen die unversteuerte Auszahlung von auf Grund seines

sowie deren Dienstverhältnisse zur AMIS-A und AMIS-F gewährten Geldleistungen

vereinbarte und die für ihn bestimmten Zahlungen

entgegennahm, zu dem auf die im Anklagepunkt 111 beschriebenen Weise

begangenen, in der Hinterziehung von Lohnsteuer bestehenden Finanzvergehen mit

einem Verkürzungsbetrag von gesamt 925.677,- Euro,

1. hinsichtlich Mag. Dietmar BÖHMER und Harald LOIDL jeweils

a. am 15. Jänner 2001 für Dezember 2000 55.434,44 Euro,

b. am 15. Februar 2001 für Jänner 2001 34.200,46 Euro,

c. am 15. März 2001 für Februar 2001 43.906,23 Euro,

d. am 15. April 2001 für März 2001 31.809,-- Euro,

e. am 15. Juni 2001 für Mai 2001 38.272 Euro,

f. am 15. Juli 2001 für Juni 2001 0,13 Euro,

g. am 15. August 2001 für Juli 2001 3.284,22 Euro,

h. am 15. November 2001 für Oktober 2001 34.215,78 Euro,

i. am 15. Dezember 2001 für November 2001 16.632,-- Euro,

j. am 15. März 2002 für Februar 2002 18.179,22 Euro,

k. am 15. Mai 2002 für April 2002 19.873,43 Euro,
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